


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Aktivkohle

	
	Biogasanlage, Austauschen von Aktivkohle

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Hautkontakt!
· Brennbar, Selbstentzündung der beladenen Aktivkohle möglich.
· Staubexplosion möglich. Im Brandfall Entstehung gefährlicher Gase und Dämpfe möglich.
· Reizung der oberen Atemwege nach Einatmen von Stäuben/Aerosolen.
· Reizung der Augen nach intensiver Einwirkung möglich.
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[image: M017: Atemschutz benutzen][image: P003: Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten][image: P022: Essen und Trinken verboten]

		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Nicht rauchen!
· Staubentwicklung vermeiden (Stäube und Restmengen absaugen, nicht kehren, nicht ausblasen).
· Vor Beginn der Arbeiten Aktivkohlefilter vom Gassystem trennen/absperren.
· Aktivkohlefilter belüften, freimessen, ggf. Inertisierung vornehmen.
· Aktivkohlegebinde mit geeigneten Hilfsmitteln handhaben.
· Zündquellen vermeiden.
· Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; keine Lebensmittel aufbewahren.
· Hautschutzplan beachten.
· Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe (Nitrilkautschuk)
· Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille
· Atemschutz: bei Auftreten von Stäuben mindestens Partikelfiltermaske FFP2
· Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.
· Beladene Aktivkohle trocken, luftdicht verschlossen und kühl lagern. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien lagern.
· Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen (TRGS 529) durchgeführt werden.

	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Anlage in einen sicheren Zustand überführen.
· Im Gefahrfall den betrieblichen Vorgesetzten informieren.
· Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten.
· Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit
umluftunabhängigem Atemschutzgerät.
· [image: Zum Download: QR-Code-Liste-Giftnotrufzentralen-Deutschland-Oesterreich-Schweiz]Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2, Löschpulver, Sprühwasser, Schaum;
ungeeignet ist Wasser im Vollstrahl.

Arzt: ……………………………………….
Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code
(0228/19240 Giftnotruf Bonn)     


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten.
· Nach Augenkontakt: Augen 10 Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. 
Kontaktlinsen entfernen. Augenarzt hinzuziehen.
· [bookmark: _GoBack]Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen, viel Wasser trinken! Kein Erbrechen auslösen. 
Bei Unwohlsein Arzt konsultieren!
· Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut reinigen.


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Beladene Aktivkohle und leere Gebinde zeitnah entsorgen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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